
 

 

 

 

Stempel der Einrichtung 

 

Bescheinigung zur Vorlage in der Kindertageseinrichtung / Hort bei Notbetreuung 

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus 

 

Gemäß § 14 Abs. 5 der Vierten SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung vom 16.04.2020  dürfen 

Personen Gemeinschaftseinrichtungen nicht mehr betreten, die unter den Personenkreis des § 9 

Abs. 3 der Verordnung fallen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die folgende Erklärung von 

Ihnen als sorgeberechtigte Person zu erhalten. Bitte bringen Sie die ausgefüllte Erklärung 

wöchentlich vor Betreuungsaufnahme bei Übergabe Ihres Kindes an das Betreuungspersonal mit. 

Angaben zum Kind: 

 

Name, Vorname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ geb. am: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Erklärung an. 
 

JA NEIN 

Hat erkennbare Symptome einer COVID-19 Erkrankung oder jegliche Er-
kältungssymptome: 
 
Folgende Symptome1 werden abgefragt: 
Fieber, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit / Atemnot, Halsschmerzen, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, verstopfte Nase, Fehlen von Geruchssinn- 
und Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall, 
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Bindehautentzündung, Hautausschlag, 
Apathie 

  

…ist innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt.   

…hatte innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu Rückkehrern.   

…hatte innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu infizierten Personen.   

Eine private Betreuung des Kindes/der Kinder trotz intensiver Bemühungen 
insbesondere durch Familienangehörige (z.B. anderer Elternteil) kann  
gewährleistet werden. 

  

 

Erklärung der Eltern / der Sorgeberechtigten 

Hiermit bestätigte(n) ich / wir die Richtigkeit der o.g. Angaben. Es ist mir/uns bewusst, dass 

Veränderungen o.g. Angaben unverzüglich der Einrichtung zu melden sind. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift der Eltern / einer sorgeberechtigten Person 

                                                           
1 vgl. RKI Musterformblatt Erhebung von Erkältungssymptomen bei Besuchern und Dienstleistern, 15.04.2020 


